
 

Informationen zum Schlägerkauf für Kinder und 

Jugendliche 

 

Bei der Schlägerwahl für Kinder und Jugendliche sollte auf die richtige Größe 

des Schlägers geachtet werden. 

Hier ein Anhaltspunkt für die richtige Schlägergröße: 

Körpergröße in cm: Alter: Schlägergröße: 

bis 90 cm bis 2 Jahre junior 17 * 

90 bis 100cm 2 - 4 Jahre junior 19 

101 bis 112 cm 4 - 6 Jahre junior 21 

113 bis 125 cm 6 - 8 Jahre junior 23 

126 bis 140 cm 8 - 10 Jahre junior 25 

141 bis 165 cm 10 – 12 Jahre junior 26 

ab 166 cm 13 -  geeignetes Erwachsenmodell 

*beim „junior 17“ kann auf ein Modell aus Plastik zurückgegriffen werden, sofern 

ausschließlich mit Schaumstoffbällen gespielt wird 

 
Hierbei ist generell die Größe und Statur des Kindes wichtiger als das Alter. 

Optimal ist es, wenn der Schläger in der Schlaghand gehalten und 

hängengelassen wird und das Schlägerende bei aufrechtem Stand dann nicht 

ganz den Boden berührt, sondern ungefähr auf Höhe des Fußgelenks endet.  

Ab der Größe „junior 25“ sollte beim Schlägerkauf auch auf das Material des 

Schlägers geachtet werden, denn hier gibt es noch günstige Schläger aus Alu, 

aber auch schon Schläger, die materialtechnisch den Erwachsenenschlägern 

entsprechen. Hier sind meinst die Schläger mit den besseren Materialen zu 

bevorzugen (diese können auch bei Bedarf neu besaitet werden). 

Beim ersten Erwachsenenmodell für Jugendliche sollte nicht nur auf das 

Gewicht und die Griffgröße geachtet werden, sondern auch auf die Steifigkeit 

(Daten nicht so leicht zu finden) des Schlägers geachtet werden. Zu steife 

Schläger können bei den Jugendlichen später zu Problemen führen. Zusätzlich 

sollte hier auch auf die richtige Besaitung geachtet werden. 

 

Deshalb bitte beim Tennisshop ihres Vertrauens diesbezüglich beraten lassen, 

aber auch Trainer Abraham oder unser Tennismitglied Markus Stroh (0151 

20180711 – auch per Whatsapp) stehen hier gerne beratend zu Seite. Letztere 

können auch Modelle empfehlen und vielleicht sogar Preise nennen. Also bei 

Bedarf einfach melden. 


